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RS OGH 1976/12/20 Okt9/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1976

Norm

KartG 1972 §7

KartG 1972 §13

KartG 1972 §18 Abs1 Z2

KartG 1972 §102 Abs1 Z2

Rechtssatz

An die Eintragung eines Kartelles knüpfen sich - abgesehen von Bagatellkartellen und Wirkungskartellen - zwei wichtige

Rechtsfolgen:

Das Kartell darf stra:os durchgeführt werden und es ist nach Maßgabe des § 7 Abs 2 KartG 1972 zivilrechtlich gültig.

Dies gilt auch für Abänderungen und Ergänzungen des Kartellvertrages. Eine Sonderregelung für den Fall, daß die

Geltungsdauer eines befristet geschlossenen Kartellvertrages verlängert wird, kennt das KartG 1972 nicht.
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